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dem OWG und den Ordnungsstrafbestimmungen hätte daher 
noch stärker die Aussage in § 2 Abs. 3 OWG hervorgehoben 
werden sollen, zumal dieser Hinweis auch nicht in Anm. 3 zu 
§ 2 OWG (S. 26) enthalten ist. Aber gerade in § 2 Abs. 3 wird 
eindeutig darauf verwiesen, daß nur diejenigen Rechtsver
letzungen Ordnungswidrigkeiten sind, „die in einer gesetz
lichen Bestimmung ausdrücklich als solche bezeichnet wer
den“.

In den Ausführungen zum OWG werden neben den präzi- 
■ sen Begriffserklärungen gleichzeitig auch konkrete Anwen

dungshinweise gegeben. So wird zur Verjährung einer Ord
nungswidrigkeit gemäß § 18 OWG nicht nur die Verjährungs
frist von sechs Monaten als Höchstfrist vom Tag der Bege
hung an hervorgehoben; es werden zugleich auch die Begriffe 
„Begehung“ und „Bekanntwerden“, die für die praktische 
Anwendung bedeutsam sind, anschaulich an Beispielen er
klärt.

Die Ausführungen zum verfahrensrechtlichen Teil des 
OWG (S. 55 ff.) geben den Ordnungsstrafbefugten eine gute 
Anleitung für die wirksame Durchführung des Ordnungsstraf
verfahrens. Sie lenken die Aufmerksamkeit auch auf die Zu
sammenarbeit mit den gesellschaftlichen Kräften bei der Vor
beugung und Aufdeckung von Ordnungswidrigkeiten. Das 
Recht auf Gehör wird hier als ein im Ordnungsstrafverfah
ren zu beachtendes Persönlichkeitsrecht besonders hervorge
hoben.

Das vereinfachte Verfahren zur Bekämpfung geringfügiger 
Ordnungswidrigkeiten, das in der praktischen Anwendung 
zahlenmäßig überwiegt, wird in einigen Anwendungs
bereichen auch von ermächtigten hauptamtlichen Mitarbeitern 
staatlicher Organe durchgeführt. Der Hinweis, daß eine Über
tragung dieser Befugnis auf ehrenamtliche Mitarbeiter oder 
auf Mitarbeiter von Betrieben und Einrichtungen nicht mög
lich ist (S. 35), führt sicher dazu, daß eventuell noch vorhan
dene Mißverständnisse in der Praxis beseitigt werden. Für 
den Kreis dieser Ordnungsstrafbefugten wäre im Anhang zum 
Kommentar auch ein Algorithmus zum vereinfachten Ver
fahren nützlich gewesen. In den vom Rat des Bezirks Leip
zig 1983 herausgegebenen „Arbeitshinweisen für die Anwen
dung des Ordnungswidrigkeitsrechts durch die örtlichen 
Räte“ sowie in der Textausgabe „Ordnungswidrigkeitsrecht“ 
(Berlin 1988) ist eine methodische Anleitung dieser Art be
reits enthalten. Diese Hinweise hätten für den Kommentar 
genutzt werden können.

Dem 4. Kapitel des OWG wurde eine Vorbemerkung über 
das rechtspolitische Anliegen der Rechtsmittel und der Durch
setzung der Entscheidung vorangestellt. Sie verdeutlicht die 
Rechte des betroffenen Bürgers auf Überprüfung der aus
gesprochenen Ordnungsstrafmaßnahme und die Pflicht der 
zuständigen Organe, Beschwerden gründlich zu prüfen und 
rechtswidrige Entscheidungen aufzuheben bzw. abzuändern. 
Zu Recht werden daher hohe Anforderungen an die Be
schwerdebearbeitung gestellt. Auch hier wäre jedoch im An
hang des Kommentars ein Algorithmus zum Rechtsmittelver
fahren nützlich gewesen. Derartige Algorithmen zeigen die 
einzelnen Schritte bei der Recht&verwirklichung und tragen 
dazu bei, Fehler zu vermeiden.

Bei der Anwendung des Ordnungswidrigkeitsrechts ist die 
exakte Kenntnis der Tatbestandsmerkmale sehr wesentlich. 
Die Kommentierung der OWVO dient diesem Zweck. Die Vor
bemerkung geht davon aus, daß die OWVO. die materiell
rechtlichen Regelungen enthält und im Verhältnis zu den an
deren Rechtsvorschriften mit Ordnungsstrafbestimmungen 
eine Sonderstellung einnimmt, weil ihre Tatbestände An
wendungsbereiche betreffen, die sich nicht unmittelbar aus 
speziellen Rechtsvorschriften ergeben Bzw. die darüber hin
ausgehen. Diese Tatbestände sind im Kommentar sorgfältig 
erläutert und mit überzeugenden Beispielen untersetzt. Das 
erleichtert auch das richtige Erfassen der Tatbestände in Ord
nungsstrafbestimmungen aus anderen Rechtsvorschriften. 
Auch die Hinweise auf entsprechende Bestimmungen in an
deren Rechtszweigen (wie z. B. im Strafrecht, im Strafpro
zeß- und Zivilprozeßrecht) sind sehr wichtig, um damit die 
Einheitlichkeit unseres sozialistischen Rechts zu verdeutli
chen.

Die Zusammenstellung der nach dem 13. Juni 1968 in 
Kraft getretenen und nach dem Stand vom 1. Juli 1988 gel
tenden Ordnungsstrafbestimmungen richtet sich nach dem 
Zeitpunkt ihrer Inkraftsetzung. Für die praktische Nutzung 
kann diese chronologische Reihenfolge allerdings dazu füh
ren, daß u. U. immer vom Beginn bis zum Ende der Zusam
menstellung gelesen werden muß, wenn das Verkündungs
datum der jeweiligen Bestimmung nicht bekannt ist Deshalb 
sollte der Ordnungsstrafbefugte die bereits genannte Text
ausgabe „Ordnungswidrigkeitsrecht“ zusätzlich zum Kom-
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mentar nutzen, denn hier erleichtert das Sachregister das Auf
finden der zutreffenden Ordnungsstrafbestimmung.

'Der vorliegende Kommentar ist insgesamt so gestaltet, daß 
er nicht nur für die verantwortlichen Mitarbeiter örtlicher 
und zentraler Staatsorgane ein gutes Afbeitsmaterial ist, son
dern auch Mitgliedern gesellschaftlicher Gerichte, Mitarbei
tern in den Justiz- und Sicherheitsorganen, Justitiaren, 
Rechtsanwälten, aber auch interessierten Bürgern das Ord
nungswidrigkeitsrecht praxisnah erläutert.
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